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►AKTUELL: BESTEUERUNG VON ERSTATTUNGS- UND NACHZAHLUNGSZINSEN 

Sofern Steuern spät nach ihrer Entstehung erstattet 
oder nachgezahlt werden, fallen Zinsen an. Der 
Zinssatz beträgt 6 % pro Jahr, ist also derzeit im 
Vergleich zum Marktzins relativ hoch. In der Regel 
beginnt der Zinslauf jedoch erst 15 Monate nach Ab-
lauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstan-
den ist, was eine (vor- oder nachteilige) Freiphase 
bedeutet. Problematisch ist die Besteuerung dieser 
Zinsen. Gesetzgeber und Finanzverwaltung möchten 
das für private Zinseinkünfte geltende Prinzip, nach 
dem erhaltene Zinsen steuerpflichtig sind, aber ge-
zahlte Zinsen nicht geltend gemacht werden können, 
möglichst weitgehend auch hier anwenden. 
Der Bundesgerichtshof hat dazu am 15.06.2010 ein 
bürgerfreundliches Urteil gefällt, welches der Ge-
setzgeber im letzten Quartal im Rahmen des Jahres-
steuergesetzes 2010 überschrieben hat. Die neue ge-

setzliche Regelung soll für alle noch nicht bestands-
kräftig festgesetzten Fälle gelten. 
Zur Frage, ob die Besteuerung von Erstattungszin-
sen als Einkünfte aus Kapitalvermögen verfassungs-
gemäß ist, sind beim Bundesfinanzhof zwei Verfah-
ren (Az. VIII R 36/10 und I R 80/10) anhängig, so 
dass sich ein Einspruch anbietet, der dann mit Blick 
auf die laufenden Verfahren ruhend gestellt wird. 
Nach Auffassung der Finanzverwaltung – zumindest 
der Oberfinanzdirektion Rheinland – wird keine 
Aussetzung der Vollziehung gewährt, so dass Steu-
ern auf Zinsen zunächst gezahlt werden müssen. 
Auf Kapitalgesellschaften will die Finanzverwaltung 
die günstige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes 
mangels Übertragbarkeit nicht anwenden. Die recht-
liche Haltbarkeit dieser Auffassung darf jedoch mit 
Blick auf andere Rechtsprechung bezweifelt werden. 

►FÄLLIGKEITSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG FEBRUAR UND MÄRZ 2011 
 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag1 10.02.2011 10.03.2011 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag – 10.03.2011 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag – 10.03.2011 

Umsatzsteuer2 10.02.2011 10.03.2011 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 10.02.2011 – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 14.02.2011 14.03.2011 

Gewerbesteuer 15.02.2011 – 

Grundsteuer 15.02.2011 – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 18.02.2011 – 

Sozialversicherung5 24.02.2011 29.03.2011 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende (bei Dau-

erfristverlängerung einen Monat später) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden 

Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der 
Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig 
erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei Zahlung durch Scheck ist seit dem 
01.01.2007 zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Die Schonfristendet da-
mit entsprechend früher. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vor-
gezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitli-
cher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige Einzugs-
stelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage 
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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►UNTERNEHMER / BETEILIGUNGEN 

Keine Nachholung unterlassener AfA für ein Wirt-
schaftsgut des Betriebsvermögens 
Für ein betriebliches Wirtschaftsgut besteht die 
Pflicht, zumindest die normale Abschreibung gel-
tend zu machen. Der Verzicht durch Vergessen oder 
vorsätzliches Unterlassen führt zum Verlust des 
nicht geltend gemachten Abschreibungspotentials. 
Unerheblich ist in diesem Zusammenhang, ob es sich 
um einen bilanzierenden Unternehmer handelt oder 
einen solchen, der seinen Gewinn durch Gegenüber-
stellung der Einnahmen und Ausgaben ermittelt. 
Erfolgt später die Einbuchung eines Wirtschaftsguts 
des notwendigen Betriebsvermögens, handelt es sich 
um eine Fehler berichtigende Einbuchung. Die Ein-
lage erfolgt zu dem Wert, der bei von Anfang an 
richtiger Bilanzierung zu Buche stehen würde. 
Welche Folgen sich aus der Entscheidung des Bun-
desfinanzhofs ergeben, zeigt der dem Urteil zugrun-
de liegende Fall. Ein Unternehmer hatte ein Patent 
angemeldet und einer GmbH zur Nutzung überlas-
sen, an der er beteiligt war. Der Einlagewert des Pa-
tents wurde zu Beginn der Verwertung auf 375 T€ 
festgestellt, sein Restbuchwert zum Zeitpunkt der 
Veräußerung zehn Jahre später auf 160 T€. Der 
Fremdverkaufspreis betrug 2 Mio. €. Das Finanzamt 
besteuerte den Differenzbetrag zwischen dem Rest-
buchwert zum Zeitpunkt des Verkaufs und dem 
Verkaufspreis. Der Bundesfinanzhof bestätigte diese 
Vorgehensweise und damit auch den Verlust des 
Abschreibungspotenzials von 215 T€. Eine Berichti-
gung war wegen Verjährung nicht mehr möglich. 

Ist bei einer Anteilsveräußerung zu 1 Euro das 
Halbeinkünfteverfahren anzuwenden? 
Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehört auch 
ein Veräußerungsgewinn, wenn der Veräußerer in-
nerhalb der letzten fünf Jahre am Kapital der Gesell-
schaft unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 1 % 
beteiligt war. Veräußerungsgewinn ist der Betrag, 
um den der Veräußerungspreis nach Abzug der Ver-
äußerungskosten die Anschaffungskosten übersteigt. 
Nach dem Halb- bzw. Teileinkünfteverfahren sind 
die Gewinne jedoch nur zu 50 % (Halbeinkünf-
teverfahren bis 31.12.2008) bzw. zu 60 % (Teilein-
künfteverfahren ab 01.01.2009) steuerpflichtig. Ver-
äußerungsverluste sind entsprechend ebenfalls nur 
anteilig steuermindernd zu berücksichtigen. 
Der Bundesfinanzhof hat den Anwendungsbereich 
des Halbeinkünfteverfahrens für den Fall eines Auf-
lösungsverlustes eingeschränkt. Danach ist das 
Halbeinkünfteverfahren nicht anzuwenden, wenn 
der Gesellschafter aus seiner Beteiligung an der Ka-
pitalgesellschaft zu keinem Zeitpunkt steuerfreie 
Einnahmen erzielt hat. Vor diesem Hintergrund hat 
sich die Finanzverwaltung dafür ausgesprochen, 

diese Rechtsprechung jedenfalls dann nicht zu be-
grenzen, wenn der Anteilseigner keinerlei durch sei-
ne Beteiligung vermittelte Einnahmen erzielt hat. 
Das Finanzgericht Düsseldorf entschied, dass der 
Verlust aus der Veräußerung einer GmbH-Beteili-
gung auch dem Halbeinkünfteverfahren unterliegt, 
wenn der Veräußerungspreis 1 € beträgt und der 
Veräußerer keine weiteren durch seine Beteiligung 
vermittelte Einnahmen erzielt hat. Dagegen ent-
schied das Niedersächsische Finanzgericht, dass ein 
entsprechender Verlust in voller Höhe anzusetzen 
ist, wenn der Anteilseigner aus der Beteiligung keine 
Gewinnausschüttungen bezogen hat. In beiden Fäl-
len muss der Bundesfinanzhof entscheiden. 
Hinweis: Nach dem Jahressteuergesetz 2010 ist ab 
2011 für die Anwendung des Teileinkünfteverfah-
rens die bloße Absicht zur Erzielung von Betriebs-
vermögensmehrungen oder Einnahmen ausreichend. 

Keine nachträglichen Anschaffungskosten durch 
Zahlung von Verbindlichkeiten für eine vollbeen-
dete GmbH 
Der frühere Gesellschafter einer nach ihrer Insolvenz 
vollbeendeten GmbH hatte später weitere Bankver-
bindlichkeiten dieser GmbH getilgt. Er machte die 
Aufwendungen als nachträgliche Anschaffungskos-
ten auf seine GmbH-Beteiligung geltend. Zur Be-
gründung trug er vor, die Aufwendungen zur Wah-
rung seines wirtschaftlichen Rufs getragen zu haben. 
Bei einer Weigerung hätte dies unmittelbare Aus-
wirkungen auf die Verwirklichung weiterer ge-
schäftlicher Unternehmungen zur Folge gehabt. 
Der Bundesfinanzhof lehnte die Abzugsfähigkeit der 
Aufwendungen ab. Ist eine GmbH aufgrund ihrer 
Vermögenslosigkeit und Löschung nach der Liqui-
dation vollbeendet, sind weitere Zahlungen nicht 
mehr durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst. 
Die GmbH ist nach ihrer Löschung nicht mehr exis-
tent, Verbindlichkeiten gehen unter. Dem zufolge 
können keine Bankverbindlichkeiten mehr bestehen. 
Rechtsgrundlose Zahlungen sind aber keine nach-
träglichen Anschaffungskosten auf eine Beteiligung. 
Der Hinweis auf eine mögliche Auswirkung auf die 
geschäftliche Reputation reicht für einen unmittelba-
ren Bezug auf die Beteiligung nicht aus. Es können 
nur Aufwendungen mit unmittelbarem Bezug auf 
die konkrete Beteiligung berücksichtigt werden. 

►UMSATZSTEUER 

PKW-Nutzung durch Gesellschafter einer Perso-
nengesellschaft für Fahrten zwischen Wohnung 
und Büro kann umsatzsteuerpflichtig sein 
Überlässt eine Personengesellschaft ihren Gesell-
schaftern PKW für Privatfahrten sowie für Fahrten 
zwischen Wohnung und Büro und zahlen die Gesell-
schafter hierfür ein Entgelt, so unterliegt das Entgelt 
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der Umsatzsteuer. Ein Entgelt liegt auch vor, wenn 
die Personengesellschaft die bei ihr geführten Pri-
vatkonten der Gesellschafter mit den der Privatnut-
zung zuzuordnenden Kosten belastet. Eine entgeltli-
che Nutzungsüberlassung setzt nicht den Abschluss 
eines schriftlichen Vertrags voraus. Es reicht schon 
aus, dass die Personengesellschaft gegen die Privat-
nutzung und die Nutzung für Fahrten zwischen 
Wohnung und Büro nichts unternimmt und die Kos-
ten den Gesellschaftern belastet. 

Können Vorsteuern aus der Errichtung eines ge-
mischt-genutzten Gebäudes doch nach dem Um-
satzschlüssel aufgeteilt werden? 
Wer ein Wohn- und Geschäftshaus errichtet und es 
nach Fertigstellung teils steuerpflichtig, teils steuer-
frei vermietet, muss die auf die Eingangsleistungen 
entfallenden Vorsteuern aufteilen. Nach dem Um-
satzsteuergesetz ist seit dem 01.01.2004 die Anwen-
dung des Umsatzschlüssels, das heißt eine Auftei-
lung nach dem Verhältnis der erzielten steuerfreien 
und steuerpflichtigen Mieten, nur zulässig, wenn 
keine andere wirtschaftliche Zurechnung möglich 
ist. In der Regel steht jedoch mit dem Flächenschlüs-
sel ein anderer, vertretbarer Aufteilungsmaßstab zur 
Verfügung. Ob die deutschen Regelungen zur Ein-
schränkung der Anwendung des Umsatzschlüssels 
mit dem europäischen Recht vereinbar sind, muss 
jetzt der Europäische Gerichtshof entscheiden. 

Kein Vorsteuerabzug einer Personengesellschaft 
aus Rechnungen für Dienstleistungen zur Erfül-
lung einkommensteuerlicher Pflichten ihrer Ge-
sellschafter 
Beauftragt eine Personengesellschaft einen Angehö-
rigen der steuerberatenden Berufe mit der Erstellung 
der Erklärung zur einheitlichen und gesonderten 
Feststellung der Einkünfte, kann sie die hierfür in 
Rechnung gestellte Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer 
abziehen. Gleiches gilt für Hilfestellungen zur Erstel-
lung der Einkommensteuererklärungen ihrer Gesell-
schafter. Diese Leistungen werden nicht für den un-
ternehmerischen Bereich der Gesellschaft erbracht. 

Vorsteuerabzug nur bei Angabe der richtigen 
Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer in der Rechnung 
Ein Unternehmer kann ihm von einem anderen Un-
ternehmer in Rechnung gestellte Umsatzsteuer u. a. 
nur dann als Vorsteuer abziehen, wenn die Rech-
nung ordnungsgemäß ist. Der Bundesfinanzhof hat 
hierzu entschieden, dass eine ordnungsmäßige 
Rechnung die Angabe der zutreffenden Steuernum-
mer oder Steuer-Identifikationsnummer voraussetzt. 
Als Steuernummer gilt nicht das Aktenzeichen, un-
ter dem die Finanzverwaltung die Korrespondenz 
bis zur Erteilung der Steuernummer führt. 

►VERMIETER / MIETER 

Einkünfteerzielungsabsicht bei langjährigem Leer-
stand und Renovierung einer Immobilie 
Der langjährige Leerstand einer Immobilie kann ein 
Indiz dafür sein, dass es an einer konkreten Einkünf-
teerzielungsabsicht fehlt. Dann hat der Hauseigen-
tümer nachzuweisen, dass er zielgerichtet eine spä-
tere Vermietung der Immobilie anstrebt. 
Grundsätzlich wird bei der Vermietung und Ver-
pachtung von Immobilien eine Einkunftserzielungs-
absicht unterstellt. Für ein Fehlen dieser Absicht 
trägt das Finanzamt die Beweislast. Anders ist dies 
zu beurteilen, wenn die tatsächlichen Verhältnisse 
von der Regel abweichen. Das ist z. B. dann der Fall, 
wenn über einen langen Zeitraum (hier: mehr als 
sieben Jahre) an dem Objekt gearbeitet wird, aber 
keinerlei ernsthafte Vermietungsbemühungen er-
kennbar sind. Auch der Umstand, dass die Renovie-
rung in Eigenleistung und wegen fehlender finanzi-
eller Mittel über einen längeren Zeitraum betrieben 
wird, ändert an dieser Beurteilung nichts. Eine Ver-
mietungsabsicht muss anhand ernsthafter und nach-
haltiger Bemühungen des Eigentümers erkennbar 
sein. Die Behauptung allein, man beabsichtige eine 
Vermietung, reicht in einem solchen Fall nicht aus. 

Zurückbehaltungsrecht wegen Mängeln an der 
Mietsache setzt Mangelanzeige voraus 
In dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall 
kündigte der Vermieter fristlos wegen Zahlungsver-
zugs. Der Mieter widersprach unter Hinweis auf 
Schimmelpilzbefall in mehreren Zimmern. 
Nach Ansicht des Gerichts steht dem Mieter kein 
Zurückbehaltungsrecht an Mietzahlungen zu, die für 
einen Zeitraum vor der Anzeige des Mangels ge-
schuldet werden. Das Zurückbehaltungsrecht dient 
dazu, auf den Vermieter Druck zur Erfüllung der 
eigenen Verbindlichkeit auszuüben. Solange ihm ein 
Mangel nicht bekannt ist, kann das Zurückbehal-
tungsrecht die ihm zukommende Funktion, den 
Vermieter zur Mangelbeseitigung zu veranlassen, 
nicht erfüllen. Ein Zurückbehaltungsrecht des Mie-
ters besteht folglich erst an den nach der Mangelan-
zeige fällig werdenden Mieten. 

►ARBEITGEBER / ARBEITNEHMER 

Kein Recht des Arbeitnehmers auf Nutzung des 
Dienstwagens für Privatfahrten nach Ablauf des 
Entgeltfortzahlungszeitraums 
Das dem Arbeitnehmer eingeräumte Recht zur pri-
vaten Nutzung eines Dienstwagens ist Teil des ge-
schuldeten Arbeitsentgelts. Bei krankheitsbedingter 
Arbeitsunfähigkeit endet das Recht zur Privatnut-
zung mit dem Ende des Entgeltfortzahlungszeit-
raums, wenn zwischen den Vertragsparteien nichts 
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Abweichendes vereinbart wurde. Ein Widerrufsvor-
behalt muss nicht vereinbart werden. 

Nutzung eines überlassenen Dienstwagens für 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte bei 
gleichzeitiger Beförderung weiterer Arbeitnehmer 
Die Mitnahme von Arbeitnehmern ist nicht in jedem 
Fall als steuerbegünstigte Sammelbeförderung anzu-
sehen. Das zeigt der nachfolgend geschilderte Fall. 
Dem Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH 
wurde vertraglich ein firmeneigener PKW zur Nut-
zung überlassen. Neben der privaten Nutzung des 
Fahrzeugs verwendete er den PKW für Fahrten zwi-
schen seiner Wohnung und der 80 km entfernten 
Betriebsstätte. Auf diesen Fahrten nahm der Ge-
schäftsführer regelmäßig weitere Arbeitnehmer der 
GmbH mit. Für die Privatnutzung wurde ein Sach-
bezug nach der so genannten 1 %-Regelung ange-
setzt. Für die Fahrten zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätte unterblieb jedoch die Versteuerung eines 
Sachbezugs, weil die Gesellschaft von einer steuer-
freien Sammelbeförderung von Arbeitnehmern zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstätte ausging. 
Der Bundesfinanzhof kommt hier jedoch zu dem 
Ergebnis, dass die Steuerbefreiungsvorschrift nicht 
zum Tragen kommt. „Sammelbeförderung“ im Sinne 
dieser Regelung sei die organisierte Beförderung von 
Arbeitnehmern. Hierzu bedarf es grundsätzlich einer 
besonderen Regelung wie z. B. in einem Tarifvertrag 
oder einer Betriebsvereinbarung. Die einfache Mit-
nahme von Arbeitnehmern, so wie in dem geschil-
derten Fall, erfüllt diese Voraussetzung nicht. 

Allgemeinbildende Tageszeitungen und Wochen-
zeitschriften sind steuerlich nicht absetzbar 
Nach der neuen Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofs kann der Steuerpflichtige Aufwendungen, die 
sowohl beruflich als auch privat bedingt sind, antei-
lig als Werbungskosten geltend machen, wenn eine 
Trennung in einen beruflich und in einen privat ver-
anlassten Anteil möglich ist. Hingegen besteht wei-
terhin ein so genanntes Aufteilungs- und Abzugs-
verbot, wenn eine solche Trennung nicht durchführ-
bar ist oder wenn es sich um typische Aufwendun-
gen für die Lebensführung handelt, die durch den 
steuerlichen Grundfreibetrag abgegolten sind. 
Ein Zeitungsredakteur abonnierte mehrere Tageszei-
tungen und Wochenzeitschriften. Die Kosten in 
Höhe von gut 500 € machte er als Werbungskosten 
geltend. Er begründete dies damit, dass er die Medi-
en auf Stellenangebote und im Übrigen lediglich auf 
beruflich relevante Informationen durchschaue. Das 
Finanzamt lehnte den Werbungskostenabzug ab. 
Das Finanzgericht Münster wies die Klage ab. Kos-
ten für allgemeinbildende Zeitungen fallen unter das 
Abzugs- und Aufteilungsverbot und sind damit 
grundsätzlich nicht als Werbungskosten oder Be-

triebsausgaben abziehbar. Nach Auffassung des FG 
gilt für allgemeinbildende Zeitungen das Gleiche wie 
für Kleidung oder Nahrung: Derartige Kosten sind 
mit dem steuerlichen Grundfreibetrag abgegolten. 
Sie befriedigen ein Grundbedürfnis – bei Tageszei-
tung ist dies das Anliegen nach Informationen über 
das generelle Tagesgeschehen. Unbeachtlich ist, dass 
der Redakteur mehrere Zeitungen und Zeitschriften 
abonniert hatte. Für die steuerliche Abziehbarkeit 
kommt es nicht auf die Anzahl der erworbenen Ge-
genstände an, wenn diese Aufwendungen bereits 
mit dem Grundfreibetrag abgegolten sind. 

►ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Aufwendungen für immunbiologische Krebsab-
wehrtherapie als außergewöhnlich Belastung 
Eine inzwischen verstorbene Frau hatte sich auf An-
raten ihres Hausarztes einer immunbiologischen 
Krebsabwehrtherapie unterzogen, weil nach einer 
schweren Operation aufgrund Krebserkrankung 
keine Chemotherapie möglich war. Das Finanzamt 
lehnte den Abzug der Kosten für diese alternative 
Therapie als außergewöhnliche Belastung ab. 
Der Bundesfinanzhof hat in Abkehr von seiner bis-
herigen Rechtsprechung solche Aufwendungen als 
außergewöhnliche Belastung anerkannt. Dies be-
gründe die tatsächliche Zwangsläufigkeit aufgrund 
der Ausweglosigkeit der Lebenssituation des Er-
krankten. In solchen Fällen ist ausschließlich die Be-
handlung durch einen Arzt Voraussetzung. 

Kein Sonderausgabenabzug von Versorgungsleis-
tungen nach Wiederaufnahme willkürlich ausge-
setzter Zahlungen 
Ein Vater hatte seinem Sohn zum 01.01.1999 Grund-
besitz und den darauf befindlichen Bäckereibetrieb 
übertragen. Im Gegenzug verpflichtete sich der Sohn 
(mit Abänderbarkeit nach § 323 ZPO) eine monatli-
che Rente von 4.000 DM zu zahlen. Bis Ende 2001 
zahlte der Sohn die Rente im Wesentlichen pünktlich 
und – bis auf zwei Monate – in voller Höhe. Auf-
grund Rückgangs der Erträge zahlte er in den Mona-
ten Januar und Februar 2002 eine um rd. 50 % ge-
kürzte Rente, deren Zahlung er danach erst ab Au-
gust 2003 fortsetzte. Das Finanzamt erkannte nur die 
Rentenzahlungen von Januar bis Juni 2001 an. 
Der Bundesfinanzhof erkannte die Zahlungen bis 
Februar 2002 an, stimmte bzgl. der Zahlungen ab 
August 2003 aber dem Finanzamt zu und lehnte den 
Sonderausgabenabzug ab. Da die Versorgungsleis-
tungen willkürlich über einen Zeitraum von 17 Mo-
naten nicht erbracht wurden, obwohl dies nach den 
Ergebnissen aus Vermietung des Grundbesitzes 
möglich gewesen wäre, komme eine Rückkehr zum 
vertragsgerechten Verhalten nicht mehr in Betracht. 


